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(54) Anhängerkupplung für ein Spielfahrzeug

(57) Eine verbesserte Anhängerkupplung für ein Spielfahrzeug umfaßt einen Geräteadapter (4), der eine Gelenk-
aufnahme (7) und eine Festaufnahme (8) aufweist (Fig. 1).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anhängerkupplung
für einen Spielfahrzeug, insbesondere einen Spielzeug-
Traktor, ein Anschlußstück für eine derartige Anhänger-
kupplung, ein Spielfahrzeug und einen Spielfahrzeug-
Anhänger.
[0002] Spielfahrzeuge, insbesondere Spielzeug-
Traktoren, mit einer Anhängerkupplung sind bereits be-
kannt. Die Anhängerkupplung kann einen nach oben
weisenden Kupplungszapfen umfassen, der in eine Öff-
nung einer Deichsel eines Spielfahrzeug-Anhängers
eingreifen kann. Bei einer vorbekannten Ausführungs-
form ist der Kupplungszapfen kreiszylinderförmig aus-
gebildet. Er durchgreift eine entsprechende kreiszylin-
derförmige Öffnung der Deichsel des Spielfahrzeug-An-
hängers. Die Deichsel kann sich dann um die vom
Kupplungszapfen gebildete vertikale Achse drehen.
[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Anhänger-
kupplung für ein Spielfahrzeug zu verbessern.
[0004] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch
die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Die Anhänger-
kupplung umfaßt einen Geräteadapter, der eine Gelen-
kaufnahme und eine Festaufnahme aufweist. Die An-
hängerkupplung ist derart ausgestaltet, daß sie mit ei-
nem Anschlußstück, das an einem Spielfahrzeug-An-
hänger vorgesehen sein kann, zusammenwirken kann.
Das Anschlußstück für die Anhängerkupplung umfaßt
einen Gelenkteil und einen Aufnahmeteil. Der Gelenk-
teil kann mit der Gelenkaufnahme zusammenwirken,
und der Aufnahmeteil kann mit der Festaufnahme zu-
sammenwirken. Der Geräteadapter der Anhängerkupp-
lung kann allerdings auch mit einem Anschlußstück zu-
sammenwirken, das nur einen Gelenkteil, nicht aber ei-
nen Aufnahmeteil aufweist.
[0005] Durch die Gelenkaufnahme, die mit dem Ge-
lenkteil zusammen wirkt, ist eine gelenkige Bewegung
der Deichsel des Spielfahrzeug-Anhängers gegenüber
dem Geräteadapter der Anhängerkupplung des Spiel-
fahrzeugs möglich. Die Deichsel des Spielfahrzeug-An-
hängers kann ihrerseits gelenkig und/oder in anderer
Form beweglich mit dem Spielfahrzeug-Anhänger ver-
bunden sein. Ferner kann die Deichsel fest mit dem
Spielfahrzeug-Anhänger verbunden sein oder von ei-
nem Teil des Spielfahrzeug-Anhängers gebildet sein.
[0006] Die Festaufnahme kann mit dem Aufnahmeteil
derart zusammenwirken, daß zwischen dem
Anschlußstück und dem Geräteadapter nur eine einge-
schränkte Relativbewegung oder keine Relativbewe-
gung möglich ist.
[0007] Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den Unter-
ansprüchen beschrieben.
[0008] Die Gelenkaufnahme kann eine Kugelgelenk-
aufnahme sein.
[0009] Die Festaufnahme ist vorzugsweise halbzylin-
derförmig. In diesem Fall ist eine eingeschränkte Bewe-
gung oder keine Bewegung zwischen dem
Anschlußstück und der Anhängerkupplung möglich. An-

stelle einer halbzylinderförmigen Ausgestaltung der
Festaufnahme kann auch eine Ausgestaltung gewählt
werden, die eine ähnliche eingeschränkte Relativbewe-
gung gestattet.
[0010] Bei den Anschlußstück kann der Gelenkteil
teilkugelförmig sein. Der Aufnahmeteil kann halbzylin-
derförmig oder halbkugelförmig sein oder in anderer
Weise derart ausgebildet sein, daß zwischen dem An-
schlußstück und dem Geräteadapter eine einge-
schränkte Relativbewegung oder keine Relativbewe-
gung möglich ist.
[0011] Das Anschlußstück kann eine oder mehrere
Abstützrippen aufweisen.
[0012] Das Spielfahrzeug gemäß der Erfindung ist
durch eine erfindungsgemäße Anhängerkupplung ge-
kennzeichnet. Der Spielfahrzeug-Anhänger gemäß der
Erfindung ist durch ein erfindungsgemäßes
Anschlußstück gekennzeichnet.
[0013] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nachstehend anhand der beigefügten Zeichnung im ein-
zelnen erläutert. In der Zeichnung zeigt

Fig. 1 einen Spielzeugmodell-Traktor und ei-
nen landwirtschaftlichen Spielfahrzeug-
Anhänger in verschiedenen Ansichten,
teilweise im Schnitt,

Fig. 2 den Spielfahrzeug-Traktor gemäß Fig. 1
und einen Spielfahrzeug-Lastwagenan-
hänger in verschiedenen Ansichten,
teilweise im Schnitt,

Fig. 3 den Geräteadapter für den Spielfahr-
zeug-Traktor nach Fig. 1 und 2 in ver-
schiedenen Ansichten, teilweise im
Schnitt,

Fig. 4 das Anschlußstück des landwirtschaftli-
chen Spielfahrzeug-Anhängers gemäß
Fig. 1 in verschiedenen Ansichten, teil-
weise im Schnitt,

Fig. 5 den Geräteadapter gemäß Fig. 3 und
das Anschlußstück gemäß Fig. 4 im ein-
gekuppelten Zustand in verschiedenen
Ansichten, teilweise im Schnitt und

Fig. 6 und 7 den Geräteadapter des Spielfahrzeug-
Traktors gemäß Fig.1 bis 5 und einen
Teil des Spielfahrzeug-Lastwagenan-
hängers gemäß Fig. 2 im eingekuppel-
ten Zustand in verschiedenen Ansich-
ten, teilweise im Schnitt.

[0014] Der in Fig. 1 gezeigte Spielzeug-Traktor 1 ist
durch eine Kupplungseinrichtung 2 mit einem landwirt-
schaftlichen Spielfahrzeug-Anhänger 3 lösbar verbun-
den. Die Kupplungseinrichtung 2 besteht aus einer mit
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dem Spielzeug-Traktor 1 verbundenen Anhängerkupp-
lung, die einen Geräteadapter 4 aufweist, und einem
Anschlußstück 5, das mit der Deichsel 6 des Spielzeug-
Anhängers 3 verbunden ist.
[0015] Der Geräteadapter 4 weist eine Gelenkauf-
nahme 7 und eine Festaufnahme 8 auf. Die Gelenkauf-
nahme 7 besteht aus einer oberen Gelenkzunge 9, die
eine Durchgangsöffnung 10 aufweist, und einer unteren
Gelenkzunge 11, die ebenfalls eine Durchgangsöffnung
12 aufweist. Die Gelenkzungen 9, 11 weisen im Fahr-
zeug-längsrichtung nach hinten. Ihre Durchgangsöff-
nungen 10, 12 bilden eine Kugelgelenkaufnahme. Die
Fahrzeug-Längsrichtung ist in der Zeichnung mit x be-
zeichnet, wobei die positive x-Richtung nach vorne
zeigt. Die y-Richtung weist in einer horizontalen Ebene
nach links, die z-Richtung weist vertikal nach oben.
[0016] Die Festaufnahme 8 ist in Fahrtrichtung x vor
der Gelenkaufnahme 7 angeordnet. Sie ist der Gelenk-
aufnahme 7 benachbart und halbzylinderförmig ausge-
staltet, wobei die Achse des Halbzylinders in Fahrzeug-
Querrichtung, also in y-Richtung, verläuft.
[0017] Das Anschlußstück 5 weist einen Gelenkteil 13
und einen Aufnahmeteil 14 auf. Der Gelenkteil 13 be-
steht aus einer oberen Teil-Kugelfläche 15 und einer un-
teren Teil-Kugelfläche 16. Der Aufnahmeteil 14 ist halb-
zylinderförmig ausgestaltet. Die Achse des Halbzylin-
ders verläuft in horizontaler Querrichtung, also in y-
Richtung.
[0018] Im gekuppelten Zustand, der in Fig. 5 gezeigt
ist, liegen die Teil-Kugelflächen 15, 16 des Gelenkteils
13 in den Durchgangsöffnungen 10, 12 der Gelenkzun-
gen 9, 11 und liegt der halbzylinderförmige Aufnahme-
teil 14 in der halbzylinderförmigen Festaufnahme 8. Das
Anschlußstück 5 ist auf diese Weise fest mit dem Gerä-
teadapter 4 verbunden. Eine Relativbewegung zwi-
schen dem Anschlußstück 5 und dem Geräteadapter 4
ist nicht möglich. Das Anschlußstück 5 weist gegenüber
dem Geräteadapter 4 keinen Freiheitsgrad (Bewe-
gungs-Freiheitsgrad) auf. Eine Drehbewegung um die
x-Achse, die y-Achse und die z-Achse wird durch den
halbzylinderförmigen Aufnahmeteil 14, der in der halb-
zylinderförmigen Festaufnahme 8 liegt, verhindert.
[0019] Der in Fig. 2 gezeigte Spielzeug-Lastwagen-
anhänger 17 umfaßt eine Deichsel 18, an deren vorde-
rem Ende sich ein Anschlußstück befindet, das aus ei-
ner ein Kugelgelenk bildenden Kugel 19 besteht. Die
Kugel 19 ist derart bemessen, daß sie in gleicher Weise
wie die Teil-Kugelflächen 15, 16 des Gelenkteils 13 des
Anschlußstücks 5 in den Durchgangsöffnungen 10, 12
der Gelenkzungen 9, 11 des Geräteadapters 4 zu liegen
kommen können. Da das Anschlußstück des Spielzeug-
Lastwagenanhängers 17 kein Aufnahmeteil aufweist,
sondern lediglich aus einem Gelenkteil besteht, nämlich
aus der ein Kugelgelenk bildenden Kugel 19, hat dieses
Anschlußstück in dem Geräteadapter 4 Bewegungs-
möglichkeiten um sämtliche Achsen, also sowohl um
die in Fahrzeug-Längsrichtung weisende x-Achse, um
die in horizontaler Fahrzeug-Querrichtung weisende y-

Achse und um die in vertikale Richtung weisende z-Ach-
se. Der Spielzeug-Lastwagenanhänger 17 hat dem-
nach drei Freiheitsgrade.
[0020] Es ist möglich, die Kugel 19 mit einem halbku-
gelförmigen Aufnahmeteil zu versehen (in der Zeich-
nung nicht dargestellt), das mit der Kugel 19 verbunden
ist und der Kugel 19 in x-Richtung benachbart ist. Die-
ses halbkugelförmige Aufnahmeteil liegt in dem mittle-
ren Bereich der halbzylinderförmigen Festaufnahme 8.
Durch das halbkugelförmige Aufnahmeteil wird eine
Drehung des mit der Deichsel 18 verbundenen An-
schlußstücks um die y-Achse verhindert. Eine Drehung
um die x-Achse und um die z-Achse sind allerdings nach
wie vor möglich. In diesem Fall hat der Anhänger zwei
Freiheitsgrade.
[0021] Die Gelenkzungen 9, 11 weisen in ihren einan-
der gegenüberliegenden Bereichen Einführschrägen
20, 21 auf, durch die das elastische Aufweiten der Ge-
lenkzungen 9, 11 beim Einführen des Anschlußstücks 5
bzw. der Kugel 19 erleichtert wird.
[0022] An dem Anschlußstück 5 ist eine obere Ab-
stützrippe 22 vorgesehen, die in x-Richtung absteht und
deren vorderes Ende 23 im eingekuppelten Zustand an
einer Abschlußplatte 24' des Geräteadapters 4 anliegt.
Durch die obere Abstützrippe 22 wird ein Anschlag beim
Einkuppeln gebildet.
[0023] Ferner weist das Anschlußstück 5 eine linke
Abstützrippe 24 und eine rechte Abstützrippe 25 auf, die
in x-Richtung verlaufen und an denen Stufen 26, 27 vor-
gesehen sind, die im eingekuppelten Zustand an der
Abschlußplatte 24' des Geräteadapters 4 anliegen.
[0024] Die Verbindung zwischen dem Anschlußstück
5 und dem Geräteadapter 4 kann gewaltsam gelöst wer-
den, und zwar dadurch, daß diese beiden Teile ausein-
andergezogen werden. Das Herstellen und das Lösen
der Verbindung erfolgt also durch Einstecken und Aus-
einanderziehen.
[0025] Der Geräteadapter 4 eignet sich sowohl zur
Verbindung mit einem Anschlußstück 5, das einem Ge-
lenkteil 13 und einen Aufnahmeteil 14 aufweist, als auch
zur Verbindung mit einem Kugelgelenk, das aus einer
Kugel 19 besteht. Dementsprechend können verschie-
dene Anschiußstücke im Zusammenwirken mit einem
einzigen Geräteadapter verwendet werden, so daß die
Vielfalt der Spielmöglichkeiten erhöht wird. Durch die
Erfindung wird es möglich, ein Spielfahrzeug unter Ver-
wendung desselben Geräteadapters mit verschiedenen
Spielfahrzeug-Anhängern zu verbinden, die gegenüber
dem Spielfahrzeug auf verschiedene Weise beweglich
sind: durch ein Kugelgelenk, das drei Freiheitsgrade
aufweist, oder durch ein Anschlußstück mit zwei, einem
oder keinem Freiheitsgrad. Für alle Bewegungsmög-
lichkeiten genügt ein und derselbe Gerätedapter.

Patentansprüche

1. Anhängerkupplung für ein Spielfahrzeug (1) mit ei-
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nem Geräteadapter (4), der eine Gelenkaufnahme
(7) und eine Festaufnahme (8) aufweist.

2. Anhängerkupplung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Geleknaufnahme (7) eine
Kugelgelenkaufnahme ist.

3. Anhängerkupplung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daß die Festaufnahme (8)
halbzylinderförmig ist.

4. Spielfahrzeug, gekennzeichnet durch eine An-
hängerkupplung nach einem der Ansprüche 1 bis 3.

5. Anschlußstück (5) für eine Anhängerkupplung nach
einem der Ansprüche 1 bis 3 mit einem Gelenkteil
(13) und einem Aufnahmeteil (14).

6. Anschlußstück nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Gelenkteil (13) teilkugelför-
mig ist.

7. Anschlußstück nach Anspruch 5 oder 6, dadurch
gekennzeichnet, daß der Aufnahmeteil (14) halb-
zylinderförmig ist.

8. Anschlußstück nach einem der Ansprüche 5 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, daß der Aufnahmeteil
halbkugelförmig ist.

9. Anschlußstück nach einem der Ansprüche 5 bis 8,
gekennzeichnet durch eine oder mehrere Ab-
stützrippen (22, 24, 25).

10. Spielfahrzeug-Anhänger, gekennzeichnet durch
ein Anschlußstück nach einem der Ansprüche 5 bis
9.
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